
   
 

Schloss Kyburg mieten  Stand Januar 2026 

Schloss Kyburg mieten 
Allgemeines 
Wir freuen uns, dass Sie Ihren Anlass im Schloss Kyburg durchführen wollen. Die 

Kyburg ist ein geschütztes Baudenkmal und ein historisches Museum, das vom Ver-

ein Museum Schloss Kyburg im Auftrag des Kantons Zürich geführt wird. Gewisse 

Räume und der Schlosshof der Kyburg können mit Berücksichtigung dieser Rah-

menbedingungen für private Zwecke gemietet werden. Der Entscheid über Vermie-

tungen liegt beim Museum. 

Mietzweck 
Der Mietzweck muss folgende Bedingungen erfüllen: 

- kulturelle, kunstgewerbliche oder soziale Veranstaltung von kurzer Dauer 

- inhaltlicher Bezug zur Kyburg ist nicht notwendig, aber erwünscht 

- politische Neutralität 

- der Museumsbetrieb hat Vorrang, d.h. er wird möglichst wenig gestört und 

auch nicht konkurrenziert. 

Örtlichkeiten/Räume 
Zu vermieten sind folgende Örtlichkeiten und Räume: 

Aussenräume 

- Schlosshof (max. 300 Personen) 

- Garten (max. 50 Personen) 

- Lindenbäume vor dem Schloss (max. 50 Personen) 

Räume in der Burg 

- Gastraum (max. 25 Personen) 

- Gerichtsstube (max. 50 Personen) 

- Halle Ritterhaus (max. 80 Personen) 

- Kapelle (max. 40 Personen) 
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- Festsaal Grafenhaus (max. 80 Personen) 

- Weitere Räume nach Absprache 

Die Gerichtsstube kann insbesondere für Sitzungen und Vorträge eingerichtet wer-

den. Die Nutzung des Gastraums und der Halle im Ritterhaus ist vor allem aus-

serhalb der Öffnungszeiten möglich (Publikumsverkehr lässt sich dort schlecht aus-

schliessen). 

Mietdauer 
Die Mietdauer wird bei Vertragsabschluss vereinbart und ist verbindlich. Abendan-

lässe können in der Regel bis 22.00 Uhr dauern (Ausnahmen nach Absprache). 

Ausstattung/Mobiliar 
Es ist auf der Kyburg wenig Mobiliar vorhanden. 

- 4 Tischgarnituren und einige alte Tische 

- Stühle (ca. 100 Stühle für verschiedene Räume und den Schlosshof) 

- 60 Stühle und 6 Tische für die Gerichtsstube 

- Beamer und Leinwand. 

Klären Sie frühzeitig, welches Mobiliar vorhanden ist und welches Sie mitbringen 

müssen. 

Benutztes Mobiliar ist in gereinigtem Zustand zurückzugeben. Unüblich hoher Reini-

gungsaufwand wird zusätzlich verrechnet (Fr. 70.-/Std.). 

Der Abfall muss ausserhalb der Burg selbst entsorgt werden. 

Mietkosten 
Die Mietkosten werden nach der effektiven Mietdauer verrechnet und müssen im 

Voraus beglichen werden. Die Stundenpreise belaufen sich auf: 

- Während der Öffnungszeiten: Fr. 100.- 

- Ausserhalb der Öffnungszeiten: Fr. 120.- 

- Zusätzliche Arbeit Schlosswart: Fr. 90.- 

Die Mindestmietkosten belaufen sich auf Fr. 250.-. 
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Bei längerer Mietdauer (z.B. ganze Tage) wird die Zeit während der Öffnungszeiten 

pauschal verrechnet mit Fr. 550.-. Ausserhalb der Öffnungszeiten werden immer alle 

Stunden verrechnet. 

In den Mietkosten inbegriffen ist die Präsenz eines/einer Schlosswart/in sowie klei-

nere Arbeiten (z.B. kleine Bestuhlung) und die Reinigung, sofern die Verschmutzung 

im üblichen Rahmen bleibt. 

Der Arbeitsaufwand wird beim Abschluss des Mietvertrags vereinbart. Bei grösse-

rem Aufwand werden Arbeitsleistungen der Schlosswarte zusätzlich verrechnet 

bzw. kann vereinbart werden, dass die Mietpartei sich an der Arbeit beteiligt. 

Wenn die Grösse des Anlasses es bedingt, dass mehrere Schlosswarte anwesend 

sein müssen, werden pro Stunde ebenfalls die Zusatzkosten verrechnet. 

Mitglieder und Mitgliedgemeinden erhalten einen Rabatt von 20%! 

Museum/Vermittlung 
Wir empfehlen, den geschichtsträchtigen Rahmen ihres Anlasses aufzugreifen. 

Der Museumseintritt ist in den Mietkosten nicht einbegriffen. Das Museum gewährt 

jedoch einen Rabatt von 20% auf den Eintritt, wenn ein individueller Besuch ge-

wünscht ist. 

Gerne bieten wir Ihnen allgemeine oder thematisch zugeschnittene Führungen an, 

um Ihren Anlass zu ergänzen. Auf die Kosten für die Führungen, die den Eintritt bein-

halten, gewähren wir ebenfalls einen Rabatt von 20%. 

Sicherheit 
Es sind keine Aktivitäten und Dekorationen erlaubt, die das Gebäude oder die Aus-

stellung beschädigen könnten. Dazu gehören insbesondere 

- Das Anbringen von Dekorationen an Wänden, Decken und Pfeilern 

- Reis, Konfetti und andere kleine Gegenstände im Schlosshof (die Reinigung 

des Kopfsteinpflasters ist fast unmöglich) 

- Luftballone (weil sie sich in den Bäumen verfangen können) 
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Bitte klären Sie frühzeitig mit uns ab, ob Ihre Ideen umsetzbar sind. Weisen Sie auch 

Ihre Gäste darauf hin, damit keine Schäden durch kreative Überraschungen entste-

hen. 

Im ganzen Gebäude herrscht Rauchverbot. 

Die Anweisungen des Schlosswarts/der Schlosswartin sind zu befolgen. 

Die Brandschutzbestimmungen sind einzuhalten: 

- Es ist in der ganzen Kyburg kein offenes Feuer erlaubt, insbesondere auch 

kein (Gas-)Grill 

- Feuerwerk ist nicht gestattet 

Ausnahmebewilligungen können nur bei entsprechendem Sicherheitskonzept zu 

Lasten der Mietpartei erteilt werden. 

Je nach Grösse des Anlasses muss die Mietpartei eine/n Sicherheitsverantwortli-

che/n stellen. Diese Person wird vom Schlosswart/der Schlosswartin eingeführt und 

muss in der Lage sein, im Notfall an der Evakuierung mitzuwirken. 

Parkplätze und Zufahrt 
Es hat in der Nähe der Kyburg keine Parkplätze. Entsprechend ist der öffentliche 

Parkplatz am Eingang des Dorfes zu benutzen (Fussweg rund 8 Minuten). Informie-

ren Sie Ihre Gäste über die Parkplatzsituation. 

Die Zufahrt in den Schlosshof darf in Absprache mit dem Museum für den Güterum-

schlag befahren werden. Dabei ist auf die Besucher*innen des Museums Rücksicht 

zu nehmen. 

Essen/Trinken 
Der Gastraum mit kostenpflichtigen Getränken und kleinen Snacks kann normal ge-

nutzt werden (Selbstbedienung und Bezahlung über Twint oder Kasse während der 

Öffnungszeiten). 

Die kostenpflichtige Verpflegung kann im Rahmen des vom Museum angebotenen 

«Z’Imbiss» erfolgen (siehe separate Information). 
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Im Museum ist Essen und Trinken ausschliesslich im Festsaal des Grafenhauses 

und in der Halle des Ritterhauses möglich. 

Es steht keine Küche zur Verfügung, die Verpflegung via Catering ist hingegen mög-

lich. Ein separates Merkblatt hält die Rahmenbedingungen für Caterer fest. Sorgen 

Sie dafür, dass der Caterer rechtzeitig informiert ist! 

Empfohlene Betriebe 
Die Rahmenbedingungen auf der Kyburg sind speziell. Wir empfehlen deshalb, mit 

Betrieben zusammenzuarbeiten, die schon Erfahrung haben mit Anlässen auf der 

Kyburg. 

Festgarnituren: RS Festzubehör, Agasul: https://www.rsfestzubehoer.ch 

Veranstaltungstechnik: SatMultimedia, Illnau: https://satmultimedia.ch 

Catering: Lindenbaum, Pfäffikon: https://www.lindenbaum.ch 

 Restaurant Linde, Kyburg: https://www.lindekyburg.ch 
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